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Art. 26 Oö. L-VG
 Oö. L-VG - Oö. Landes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.05.2019

Wenn es der Landeshauptmann, die Landesregierung oder mindestens ein Viertel der Mitglieder des Landtages

verlangt, ist der Erste Präsident verp2ichtet, den Landtag binnen zwei Wochen so einzuberufen, daß er innerhalb von

weiteren zwei Wochen zusammentreten kann.
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